
         
 
 
 
 

Österreichischer       Österreichischer    Wiener 
        Behindertensportverband                        Gehörlosen Sportverband     Behinder tensportverband 
 

AUSSCHREIBUNG 
ZUR 

 

ÖSTERREICHISCHEN STAATSMEISTERSCHAFT 
 

LEICHTATHLETIK FÜR BEHINDERTE 
 

EINZELBEWERBE UND FÜNFKAMPF 
 

Am 28. und 29. August 2004 
in Wien 

 
Ehrenschutz 

 
Landeshauptmann und Bürgermeister von Wien: Dr. Michael Häupl 

Landeshauptmann von Niederösterreich: Dr. Erwin Pröll 
Präsident des Österr. Behindertensportverbandes: Prof. Robert Bauer 

Präsident des Wr. Behindertensportverbandes: LAbg. A.D. Mag. Franz Karl 

 
 

 Fördert den Behindertensport 
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Veranstalter:   Österreichischer Behindertensportverband 

     Österreichischer Gehörlosensportverband 
 
Durchführung:   Wiener Behindertensportverband in Kooperation mit ÖBSV 
      
Ort:     Universitätssportzentrum Schmelz 
     Auf der Schmelz 6 
     1150 Wien 
 
Datum:    Samstag, 28. August 2004 und  

Sonntag, 29. August 2004 
 
Zeitplan:    Samstag, 28.08.2003  

     09:00 – ca. 17.00 Anmeldung und Sportpasskontrolle 
     10:00   Eröffnung 
     10:30 – ca. 18:00 Bewerbe  
  
     Sonntag, 29.08.2003 
 
     08:30 – ca. 12:00 Anmeldung und Sportpasskontrolle 
     09:00 – ca. 16:00 Fortsetzung der Bewerbe 

      
Gesamtleitung:   Franz Schöffmann - Gf. Vizepräsident WBSV 
 
Sportliche Leitung:  Kurt Prall – Landessportwart des WBSV. 
 
Finanzen:    Gerhard Heitzinger – Kassier des WBSV 
 
Wettkampfgericht:  Sportlicher Leiter, ÖBSV und ÖGSV-Delegierter und je ein 

Vertreter der FAUS (A, B, C, M, R), WLV-Wettkampfrichter-
Leiter 

 
Wettkampfrichter:   Wiener Leichtathletik-Verband 
 
Auswertung:   Sepp Loisinger 
 
Medizinische Betreuung: Arbeiter-Samariterbund Österreich 
 
ÖBSV-Delegierter:   Franz Schöffmann 
 
ÖGSV-Delegierter:    wird noch bekannt gegeben  
 
Nennung: erfolgt mittels beiliegendem Nennformular an: 
 Österreichischer Behindertensportverband 
 Brigittenauer Lände 42 
 1200 Wien 
 Fax: (01) 33 20 397 
  
Nennschluss: Mittwoch, 28. Juli 2004 (Nachnennungen sind NICHT  

möglich) 
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Nenngeld:    € 4,- pro gemeldeten Bewerb 
 Das Nenngeld ist vereinsweise auf das Konto des WBSV 

- Konto-Nr. 03410-665-629, BLZ 14000 BAWAG mit dem 
Zahlungszweck „ÖStM LA 2004“ bis spätestens 30. Juli 
2004 zu überweisen.  

 Für unsere ausländischen Gäste:IBAN: 
AT721400003410665629, SWIFT BIC: BAWAATWW 

 Meldungen ohne Zahlungseingang sind ungültig! 
 
Fahrtkosten: Die Verrechnung der Fahrtkosten (FAUS A, B, C M u. R) 

erfolgt gemäß Gebührenordnung des ÖBSV über den je-
weiligen Landesverband. 

 Die Verrechnung der Fahrtkosten für GehörlosensportlerIn-
nen erfolgt gemäß Gebührenordnung des ÖGSV mit den 
ÖGSV. 

 Für Gäste aus dem Ausland werden keine Kosten  
übernommen. 

 
Unterkunft: VORRESERVIERT für Rollstuhlfahrer 8 Zimmer unter 

„ÖStM LA“ 
Hotel Novotel Wien West *** 

       Autobahnstation Auhof, 1140 Wien, Österreich 
       http://vienna.nethotels.com/novotel_wien_west            
       Tel:01/979 25 42 0, Fax: 01/979 41 40 
       EMail:    novotelwienwest@aon.at 
     Preis: EZ: € 99,-- DZ € 118,-- pro Nacht incl. Frühstück 
       CheckIn: 14:00 CheckOut: 12:00  
oder 

VERKEHRSBÜRO - Bestplatzcenter  
1150 Wien, Westbahnhof, Untere Halle  
Tel.: +43/1/892-33-92; FAX: +43/1/982-96-76  
E-mail: wes@verkehrsbuero.at  
http://www.bestplatzcenter.at 

oder 
     Wien-Hotels:  

per Telefon: +43-1-24-555  
per e-mail: info@info.wien.at   
per Post: Wien-Tourismus, A-1025 Wien 
über Internet Online-Buchung: http://www.info.wien.at  

 
Informationen:   Franz Schöffmann: Mobil: 0664/357 15 19 
        eMail: franz.schoeffmann@surfeu.at 
     Kurt Prall:  Mobil: 0699/10 411 227 
        eMail: kurt.prall@bsport.info  
 

 
Allgemeines: 

 
Die Österreichischen Staatsmeisterschaften in Leichtathletik für Behinderte werden gemäß 
den Bestimmungen des Regulativs und der Gebührenordnung des ÖBSV/ÖGSV durchge-
führt. 
 
Teilnahmeberechtigung: 
Teilnahmeberechtigt sind jene Mitglieder von Behinderten- oder Versehrtensportvereinen 
und Sektionen, die einem Landesverband des ÖBSV angehören, österreichische Staatsbür-
ger sind und vor Veranstaltungsbeginn einen gültigen Sportpass vorweisen. 
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Wird kein gültiger Sportpass (lt. Richtlinien des Bundessportausschusses) vorgewiesen, so 
darf keine Starterlaubnis erteilt werden und es erfolgt keine Aufwandsentschädigung nach 
der Gebührenordnung des ÖBSV. 
An österreichischen Staatsmeisterschaften darf nur teilnehmen, wer eine Wettkampfbefähi-
gung besitzt. Die Entscheidung darüber trifft der entsendende Landesverband in Zusam-
menarbeit mit seinen Vereinen. In Zweifelsfällen ist Einvernehmen mit dem jeweils zuständi-
gen Fachausschuss herzustellen. 
Ausländerregelung für Staatsmeisterschaftswertung: Wenn er/sie nicht die österr. Staatsbür-
gerschaft besitzt, muss er/sie in den letzten 12 Monaten vor dem Bewerb seinen/ihren or-
dentlichen Wohnsitz in Österreich gehabt haben und Mitglied des ÖBSV sein. 
Für Gehörlosensportler gelten die Bestimmungen des ÖGSV und ein entsprechender Sport-
pass des ÖGSV ist dem ÖGSV-Delegierten vorzuweisen. 
 
Gäste: 
Ausländischen Amputierten-, Blinden-, Cerebralparetiker- und Rollstuhlsportlern ist es mög-
lich, an diesen Österr. Staatsmeisterschaften in der Gästeklasse teilzunehmen. Ausländische 
Teilnehmer müssen eine entsprechende medizinische Zulassung ihrer Organisation oder den 
internationalen Startpass vorlegen. 
 
Bewerbe:  
Die Liste der zur Austragung kommenden Bewerbe liegt bei. Bei zu geringer Teilnehmerzahl, 
behält sich der ÖBSV vor, einzelne Bewerbe kurzfristig zu streichen. 
Bei weniger als 3 StarterInnen wird in die nächsthöhere Schadensklasse zusammengelegt. 
Bei Fieldbewerben kommt das internationale Punktesystem zur Anwendung.  
 
Siegerehrungen: 
Die Siegerehrungen werden nach Ende der jeweilige  Bewerbes in mehreren Blöcken durch-
geführt. Die Siegerehrung ist Bestandteil der Veranstaltung. Fernbleiben von der Siegereh-
rung hat der Verfall der Medaille zur Folge. 
 
Antidopingbestimmungen:  
Die SportlerInnen anerkennen mit ihrer Meldung zur Veranstaltung die Antidopingbestim-
mungen des ÖADC.  
Nähere Infos finden sie auf der Homepage http://www.oebsv.or.at und http://www.oeadc.at

  
Proteste: 
Proteste sind innerhalb von 30min. nach dem Aushang der Ergebnisse schriftlich (ÖBSV 
Protestformular) bei einer gleichzeitigen Hinterlegung einer Protestgebühr von € 40,-- beim 
Wettkampfgericht einzubringen. Wird dem Protest nicht stattgegeben, verfällt die Protestge-
bühr zugunsten des Veranstalters/Durchführenden. 
 
Haftung: 
Der Veranstalter bzw. der durchführende Verband und seine Funktionärinnen und Funktionä-
re übernehmen eine Haftung, auch nicht gegenüber dritten Personen. 
 
Verteiler: 1 x ÖBSV Sekretariat 
 1 x ÖBSV Sportdirektorin 
 1 x ÖBSV Delegierter 
 1 x ÖGSV Sekretariat 
 1 x ÖGSV Delegierter 
 1 x ÖBSV Pressereferent 
                             je 1 x Landesverbände 
                             je 1 x FAUS A, B, C, M und R 
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Bewerbe für die ÖSTM-Leichtathletik  
für Behinderte 

am 28. und 29.08. 2004 
 
 

Amputiertensport (Männer und Frauen) 
 
Techn. Bewerbe Sprungbewerbe Laufbewerbe 
Kugel, Diskus, Speer Weitsprung, Hochsprung 100m, 200m, 400m, 800m, 

1.500m, 5.000m, 10.000m 
  Staffel: 4 x 100m 
 
Blinden- und Sehbehindertensport (Männer und Frauen) 
 
Techn. Bewerbe Sprungbewerbe Laufbewerbe 
Kugel, Diskus, Speer Weitsprung, Hochsprung 

 
100m, 200m, 400m, 800m, 
1.500m, 5.000m, 10.000m 
Staffel: 4x100m 

        
Cerebralparetikersport (Männer und Frauen) 
 
Techn. Bewerbe Sprungbewerbe Laufbewerbe 
Kugel, Diskus, Speer, 
Keule (F32) 

Weitsprung, Hochsprung 
 

100m, 200m, 400m, 800m, 
1.500m, 5.000m, 10.000m 
Staffel: 4x 100m 

         
Gehörlosensport (Männer und Frauen) 
 
Techn. Bewerbe Sprungbewerbe Laufbewerbe 
Kugel, Diskus, Speer Weitsprung, Hochsprung 

 
100m, 200m, 400m, 800m, 
1.500m, 5.000m, 10.000m 

 

Mentalbehindertensport (Männer und Frauen) 
 
Techn. Bewerbe Sprungbewerbe Laufbewerbe 
Kugel, Diskus, Speer Weitsprung, Hochsprung 100m, 200m, 400m, 800m, 

1.500m, 5.000m, 10.000m 
Staffel 4 x 100m 
Demobewerb f. Männer: 
110m Hürden  

 

Rollstuhlsport (Männer und Frauen) 
 
Techn. Bewerbe Laufbewerbe  
Kugel, Diskus, Speer, 
 

100m, 200m, 400m, 800m, 
1.500m, 5.000m, 10.000m 

 

  

Fünfkampf für alle Klassen: 
 
Die durchzuführenden Bewerbe je Schadensklasse richten sich nach dem Regulativ. 
Der Fünfkampf wird nur ausgetragen, wenn sich mind. 3 Teilnehmer für die jeweilige Scha-
densklasse anmelden. 
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Österreichischer       Österreichischer    Wiener 
        Behindertensportverband                        Gehörlosen Sportverband     Behindertensportverband 

 
 

NENNFORMULAR 
  für die ÖSTM - LA für Behinderte am 

28. und 29. August 2004 
1150 Wien, Auf der Schmelz 6 - Universitätssportzentrum 

 
 
Nachname:____________________________Vorname:_____________________________ 
 
Adresse:___________________________________________________________________ 
 
Tel.:____________________________ Geburtsdatum:_____________________________ 
 
Name und Anschrift des Vereins:___________________________________________ 
 
Landesverband: _____________________ 
 
Sportpassnummer:___________________ 
 
 
Schadensklasse (Leichtathletik):___________ 
 
Art der Behinderung:_________________________________________________________                  
 
 
Bewerbe (Nenngeld EURO: 4.--/Bewerb): 
 
Bewerb:_____________________          Bewerb:__________________________ 
 
Bewerb:_____________________          Bewerb:__________________________ 
 
Bewerb:_____________________          Bewerb:__________________________ 
 
 
______________________                                             _____________________ 
            Ort und Datum      Unterschrift 
                         (Erziehungsberechtigte bei Jugendlichen) 
 
Die Nennungen sind zu richten an:  Österreichischer Behindertensportverband 
 Brigittenauer Lände 42 
 1200 Wien 
 Fax: (01) 33 20 397 
  

 
Nennungsschluss:  Mittwoch, 28. Juli 2004 (Nachnennungen sind NICHT möglich) 

Bestätigung durch den Landesverband (FAUS 
A,B,C,M,R) und für Gehörlosensportler durch 
den ÖGSV! 
 
 
 

 


